
 
Geschäftsbedingungen für die Buchung eines Ferienappartements 

(Kurzzeitvermietung) 
 
 
Der Vermieter vermietet das Appartement in Travemünde für den gewünschten Zeitraum 
für 1-3 Personen (Typ VIIIa, 1-Zimmer-Appartement) oder 1-4 Personen (Typ VIII,         
2-Zimmer-Appartement) ausschließlich zur Benutzung als Ferienwohnung. 
 
Am Anreisetag ist die Wohnung ab 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr beziehbar. 

 
Der Mieter erhält 2 Schlüssel zur Ferienwohnung gegen Vorlage des Vertrages oder der 
Rechnung, des Einzahlungsbeleges über die Kaution und/oder des Personalausweises. 
 
Am Abreisetag ist die Wohnung bis 10.30 Uhr ordnungsgemäß zu übergeben. 
 
Die Saisonzeiten entnehmen Sie bitte der gesonderten Preisliste. 
Für den Gastliegeplatz im Yachthafen des Rosenhof Travemünde werden die Stromkosten 
pauschal direkt beim Hafenmeister abgerechnet. 
 
Die angemietete Ferienwohnung wird nur bis zum Tage der Fälligkeit der Zahlung 
reserviert. Geht die Zahlung nicht rechtzeitig beim Vermieter ein, besteht für den Mieter 
kein Anspruch auf Überlassung des Appartements.  
 
Kann der Mieter die Ferienwohnung in der vereinbarten Mietzeit nicht nutzen, wird der 
Vermieter sich bemühen, das Objekt während der Mietzeit ganz oder teilweise anderweitig 
zu vermieten. In diesem Fall werden die erzielten Mieteinnahmen dem Mieter gutgebracht, 
so dass er nur noch die Differenzmiete zu zahlen hat. 
Bei einer Stornierung gelten die allgemeinen deutschen Reisebedingungen.  
Zur Untervermietung oder sonstigen Überlassung der vermieteten Räume - ganz oder 
teilweise - bedarf der Mieter der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 
 
Die Kurabgabe für die Mietzeit ist im Mietbetrag bereits enthalten, sofern gesondert 
angegeben. 
 
Am Abreisetag wird die Wohnung durch einen Mitarbeiter der Verwaltung des Vermieters 
abgenommen. Die Abnahme erfolgt nur, wenn die Wohnung bereits von Mietersachen 
geräumt ist und der dem Mieter überlassene Schlüssel der Verwaltung übergeben wurde. 
Die Abnahme erfolgt dann unmittelbar in Gegenwart des Mieters. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, die Räume und das Inventar pfleglich zu behandeln. Schäden, 
die durch ihn fahrlässig oder vorsätzlich an der Mietsache verursacht werden, hat er zu 
ersetzen. 
 
Behauptet der Mieter, dass er einen Schaden weder fahrlässig noch vorsätzlich an der 
Mietsache verursacht hat, so hat er dieses im Streitfalle zu beweisen. 
 
Bei späterer Anreise bzw. früherer Abreise als vereinbart, hat der Mieter keinen Anspruch 
auf Erstattung von Teilen des Mietpreises. 
 



 
 
 
 
 
Die in die Ferienwohnung vom Mieter mitgebrachten Sachen gelten nicht als eingebrachte 
Sachen im Sinne des § 701 BGB, d.h. der Vermieter leistet keinen Ersatz für Schäden an 
Sachen oder Gegenständen, die dem Mieter in der Ferienwohnung durch Verlust, 
Zerstörung oder Beschädigung entstehen. Ersatzansprüche gegen den Vermieter können 
nur erhoben werden, wenn der Vermieter bzw. seine Mitarbeiter den Schaden grob 
fahrlässig verursachen. Bei Verlust von Geld oder Wertsachen sind jegliche 
Ersatzansprüche ausgeschlossen.  
 
Bei Verlust eines Schlüssels hat der Mieter die Kosten für ein Austauschschloss nebst 
sämtlichen Schlüsseln zu diesem Schloss zu tragen. 
 
Haustiere dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters in der Ferienwohnung 
untergebracht werden.  
 
Der Vermieter weist darauf hin, dass die von Ihnen angemietete Ferienwohnung im B-Plan 
Gebiet 33.36.01 (1. Änderung) der Hansestadt Lübeck liegt und damit durch Ostsee-
Hochwasser gefährdet ist. Der EG-Fußboden liegt aus Hochwasserschutzgründen auf 
Anordnung des Amtes für Küstenschutz bei 3,87 m über NN und damit außerhalb der 
Hochwassergefährdung. Kellerräume und Garagen sind damit nicht hochwassersicher. 
Wertgegenstände sind entsprechend zu sichern, Fahrzeuge bei Hochwassergefahr aus der 
Garage zu entfernen.  
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